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Interkantonale Fachkurse
für Deutsch sprechende Vermessungszeiehnerlehrlinge

Die Vermessungszeiehnerlehrlinge der deutschsprachigen Schweiz
haben an Stelle der Berufsschule ihres Lehrortes die interkantonalen
Fachkurse an der Gewerbeschule in Zürich zu besuchen.

Lehrmeister, die ihren Lehrling noch nicht zum Besuch von Kurs I
angemeldet haben, verlangen unverzüglich ein Anmeldeformular beim
Sekretariat der Gewerbeschule der Stadt Zürich, Ausstellungsstraße 60,
Zürich 5. Lehrlinge, die bereits den Kurs I besucht haben, gelten für die
weiteren Kurse als angemeldet. Die Kurse werden im Wintersemester
1957/58 wie folgt durchgeführt:

Kurs I 21. Oktober bis 7. Dezember 1957

Kurs II
a f b 10. Februar bis 29. März 1958

c 9. bis 21. Dezember 1957
und 6. Januar bis 8. Februar 1958

Kurs III 10. Februar bis 29. März 1958

Kurs IV 21. Oktober bis 7. Dezember 1957

Die Lehrlinge erhalten vom Sekretariat der Gewerbeschule rechtzeitig

die notwendigen Unterlagen.

Richtlinien betreffend die Ausbildung der Vermessungszeiehnerlehrlinge,

Lehrverlrüge und Tagebücher sind ebenfalls bei der Gewerbeschule

der Stadt Zürich, Ausstellungsslraße 60, erhältlich.

Der Präsident der Fachkommission:
.4. Bueß, Kantonsgeometer

Bücherbespreehungen

Rolf Egli: Die Slraßenfreiheit. Verlag P.G. Keller, Winterthur, 1957.
Zürcher Dissertation.

Der Verfasser stellt in übersichtlicher Weise die Geschichte der
Verkehrsgelder dar. In der alten Eidgenossenschaft wurden Handel und
Verkehr durch die Unzahl der Verkehrsabgaben derart erschwert, daß die
Schweiz als Durchgangsland gemieden wurde. Mit der Helvetik wurde
theoretisch die Straßenfreiheit garantiert, doch blieb es mit Ausnahme
einiger kurzlebiger Reformen beim alten. Erst seit 1848 gelingt es dem
Bundesrat, die Verkehrsfreiheit zu verwirklichen, indem er die alten
Zölle und Weggelder loskauft und Beiträge an Neubauten leistet. Nach
dem ersten Weltkrieg führt der anwachsende Autoverkehr fast alle
Bergkantone dazu, für das Alpenstraßennetz Durchfahrtsgebühren zu
verlangen. In einer zweiten Zollablösung hebt der Bundesrat auch diese
verfassungswidrigen Abgaben auf. Als einziger Kanton in der Schweiz
erhebt heute nur noch Bern Zölle für die Benutzung verschiedener
Privatstraßen.

Im weitesten Sinne ist auch die Erstellung der Parkingmeter in den
Städten Basel und Zürich als Verkehrsbeschränkung aufzufassen. Deren
Rechtmäßigkeit wurde jedoch vom Bundesgericht ausdrücklich bestätigt.
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